
 
 

 Anschrift: 
 
Reiterfreunde Malzhagen e.V. 
Malzhagener Str.17 
51588 Nümbrecht 

Vorstand: 
 
1. Vorsitzende:  Uta Mortsiefer  (02293/2072) 
2. Vorsitzende:  Volker Hinzberg  (0171/2712108) 
Geschäftsführer: Natalie Schmidt  (0157/59099672)
    
 

Bankverbindung: 
 
Sparkasse Gummersbach 
IBAN: DE63384500000000583757 
BIC: WELADED1GMB 
 

 

Vereinsregister: 
 
Registernummer: 80544 
Amtsgericht Siegburg 
 

 

 

Allgemeine Teilnahmebedingungen  
 
1. Die Teilnahme erfolgt auf eigenes Risiko. Die Reiter/Fahrer und Pferdebesitzer tragen die volle 
Verantwortung für die Gesunderhaltung ihrer Pferde. 
 
 2. Reiter/Fahrer und Pferdebesitzer haften uneingeschränkt nach § 833 BGB. Für jedes 
teilnehmende Pferd muss für die Dauer der Veranstaltung eine Tierhalter-Haftpflichtversicherung 
bestehen. Über die Dauer der Veranstaltung bleibt der Reiter/Fahrer/Besitzer des Pferdes Tierhüter 
im Sinne des § 834 BGB.  
 
3. Der Teilnehmer stellt den Veranstalter von allen Ansprüchen aus Sach- und Vermögensschäden 
frei, sofern diese nicht durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln des Veranstalters oder 
seiner Hilfspersonen entstanden sind. Die Reiter/Fahrer/Pferdebesitzer tragen für sich und ihre 
Pferde die alleinige Verantwortung und haben den Veranstalter von eventuellen Ersatzansprüchen 
Dritter freizuhalten, die durch sie, ihre Pferde oder ihre Helfer ausgelöst werden. 
 
 4. Die Reiter/Fahrer sind dem Tier- u. Naturschutzgesetz verpflichtet und beachten die geltenden 
Gesetze (Natur, Tierschutz-, Wald- u. Landschaftspflegegesetz, STVO usw.). 
 
 5. Die Pferde müssen seuchenfrei sein und aus einem seuchenfreien Stall kommen. Es dürfen nur 
Tiere teilnehmen, die gesund und frei von ansteckenden Krankheiten sind. In Zweifelsfällen kann 
auf Kosten des Teilnehmers ein Tierarzt zu Rate gezogen werden. 
 
 6. Zugelassen sind anbindesichere Pferde und Ponys deren Gesundheit, Kondition und 
Ausbildungsstand den Anforderungen entsprechen. Die teilnehmenden Pferde/Ponys müssen, 
wenn in der Ausschreibung nichts anderes genannt, mindestens 4-jährig sein. 
 
 7. Laktierende Stuten dürfen nicht teilnehmen, Hengste, Handpferde und Hunde nur nach 
Absprache. 
 
 8. Kinder und Jugendliche dürfen nur unter Aufsicht eines Erziehungsberechtigten oder einer von 
ihm beauftragten volljährigen Person an der Veranstaltung teilnehmen. Der Erwachsene 
übernimmt die Aufsichtspflicht gemäß § 832 BGB für die gesamte Dauer der Veranstaltung. Bei 
Jugendlichen unter 18 Jahren muss das Einverständnis eines Erziehungsberechtigten bei der 
Anmeldung vorliegen. 
 
 9. Ich bin damit einverstanden, dass auf dieser Veranstaltung von mir oder meinen 
Familienmitgliedern gemachtes Foto- und Filmmaterial eventuell veröffentlicht wird. Mit meiner 
Unterschrift bestätige ich, dass ich die auf dieser Seite aufgeführten allgemeinen sowie die in der 
Ausschreibung genannten speziellen Veranstaltungsbedingungen gelesen, verstanden und 
angenommen habe. 
 
       

 


